
1 

 

 

YILDIZ, Nazmi ve KÖKTÜRK, Erol, “Die Notwendigkeit einer neuen türkischen städtebaulichen 
Gesetzgebung”, 13th International Symposium: Interdisciplinary Aspects of Town Planning, European 
Faculty of Land Use and Development, Yildiz University, Istanbul, October 3rd - 5th 1990. 

 

 

 

DIE NOTWENDIGKEIT EINER NEUEN TÜRKISCHEN 

STÄDTEBAULICHEN GESETZGEBUNG 
 

Nazmi Y ı ldız / Erol K ök tü r k ,  İs tanbul  

 

 

 

Die Preise der Grundstücke erhöhen sich propor t iona l  zıır Einwohnerdichte. In den Ortschaften, 

wo die Einwohnerdichte gering ist, sind die Bodenpreise niedr ig,  wo diese hoch ist, steigen sie. 

Deswegen solken vorerst die städtische Bodenordnung in Angriff genommen werden; dieser  sollte 

die ländl i che  Ordnung folgen. 

 

In Wi rkl i chkei t  ist die Lage jedoch ganz anders. Die erste s tädtebaul iche Gesetzgebung wurde 

1848 als Verordnung für Bauten  und Strassen erlassen und danach durch Inkrafttreten mehrerer 

Gesetze, Statuten,  Verordn un ge n  und Ins t rukt ion en verkompliziert .  Dagegen wurden 1973 

ländliche Ordnungen erstmals d u rc h  das Gesetz für Boden- und Agrarform, g e n a n n t  Grundgesetz 

für Boden- und Agrarform u n d  weitere 20 Verordnungen neu geordnet. 1984 wurde diese 

Gesetzgebung ins Gesetz zur Landordnung in Bewässerungsgebieten umgewandelt. 

 

 

A. Die heutige städtebauliche Gesetzgebung 
 

1. Übersicht 

 

Das zentrale städtebauliche Problem kann man mit “Gecekondu” (über  Nacht gebaut), ba ue n  

ohne Genehmigung / dichte Bebauung, beschreiben. Das ist die Folge der Landflucht wegen des 

sehnellen Bevölkerungszuwachses nach dem 2. Weltkrieg. Durch die Verstädterung wurde in der 

Türkei ein neuer Prozess initiirt. Die zuständigen Verwalter haben die Folgen der Verstädterung 

berücksichtigt und sich bemüht, ihre negativen Wirkungen zu beseitigen,  ansta t t  die grundlegenden 

Ursachen der Verstädterung zu bekämpfen. In den letzten 40-45 Jahren wurde eine 

“Gecekondu-Gesetzgebung” erlassen, um die Verstädterungsfolgen abzumildern. Da sie die 

Verstädterung nicht als Ganzes betraehtete und durch eine aktive Bodenpolitik unterstützte, blieb sie 

relativ virkungslos. 

 

Es ist nicht möglich, das Gecekondu-Problem getrennt  von anderen städtebaulichen Problemen 

und Gesetzgebungsmassnahmen zu be t rachten .  In der Tat besteht die heut ige  stüdtebauliche 

Gesetzgebung aus verschiedenen Gesetzen, Statuten und Verordnungen. Die wichtigsten dieser Gesetze 

sind das Baugesetz, Enteignungsgesetz, Kommunalgesetz, Gecekondu-Gesetz, 

Kommunaleinnahmengesetz, Gesetz zu Amnestie der Bau ten  ohne Genehmigung, Gesetz zur 

Grundstückbesteuerung, Gesetz zum Generaldirektorat für Baulandsachen sowie die dazugehörigcn 

Sta tu t en  und Verordnungen. Es ist z. Z. fast unmögl ich ,  diese Gesetzgebung un t e r e inander in 

Einklang zu bringen und zu koordin ieren .  Dies zeigt, wie s tark  das Städtebaurecht geschwacht ist. 

Diese Situation  zeigt sich auch bei den Massstäben der Interventionen in die Verfügungsrechte der 

Grundeigentümer. Manche Interventionen auf dem Grundstückverfügunssektor haben den Nachtei l ,  

daB sie wegen der Klagen der Gr u n d e i ge n t ü me r  n i c h t  vollzogen werden können. Dagegen sind 

andere Interventionen sehr schwach und bei der Durchführung wirkungslos. Solange die 

Einschränkungen der pr iva ten Eigentumsrechte i nne rha lb  der Verfassung n icht  geordnet und 

ausgeglichen sind sowie die gesamte Stadtebaugesetzgebung - verstanden als ein reformiertes 
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Rahmengesetz - n icht  auf einer aktiven Baulandpol i t i k  basiert, ist es unmöglich, dieses 

Städtebauchaos zu beseitigen. Eine andere Tatsache ist, dass dieses Problem durch den  Erlass e iner  

solchen Gesetzgebung nicht gelöst werden kann. Durch die Gesetzgebung werden zwar die 

notwendigen Rechtsgrundlagen geschaffen; wichtiger ist jedoch der Gesetzesvollzug. Aber auch diese 

Aufgabe ist mit Schwierigkeiten behaftet. Die bedeutendsten sind der Widerstand der politischen 

Krafte, das sozioökonomische Verhalten der Gesellschaft sowie die ungenügende Ausbi ldung der 

technischen Mitarbeiter. 

 

Ferner sind die schweren Folgen der Wohnungsfrage zu bedenken, weil der Wohnungsbau als “tote” 

Invest i t ion  angesehen und lange Zeit nicht  in Angriff genommen wurde. In der Zeitperiode der 

ersten drei Fünfjahrespläne (1963-77) erhöhte sich das Wohnungsdefizit auf eine Mill ion .  Dieses 

Defizit wurde durch das “Gecekondu-Bauen” in der Umgebung der Städte beseitigt. Die Zahl der 

benöt igten  Wohnungen in der Periode des 4. Fünfjahresplanes (1979-83) betrug für jedes Jahr 

341000. Diese Zahl nühert sich an die der in der Zeitperiode des 1. Fünfjahresplanes (1963-67) 

errichteten Wohnungen (348 000). Während des 5. Fünfjahresplanes (1984-88) wurden 1 491 000 

Wohnungen benöt igt  - gebaut wurden jedoch insgesamt nur 1 161 000. Man schätzt, dass man in den 

nachsten 10 J a h r e n  3 Mio. neue Wohnungen benö t ig t .  Aufgrund des ständig s t e igcnden  

Wohnungsbedarfs e rhöhte  sich die Zahl und die Quote der gebauten Wohnungen ohne 

Genehmigung. Die Quo te  erreichte in Is tanbul ,  Ankara und izmir 65%. Nach den ökonoınischen 

Beschlüssen vom 24. Januar 1980 stagnier te  der Wohnungsbau fast total .  Nach dem Erlass des 

Gesetzes zur D i c h t b e b a u u n g  wurden Finanzie rungsmögl ichkei ten  geschaffen - aber der 

Wohnungsbau wurde nicht s t imulier t .  Verantwortlich h i e r fü r  ist der Umstand,  dass es an der 

sehnel len  und wir t schaf t l i chen  Bere i t s t e l lung von B a u l a n d  mangcİte. 

 

Die Lösung des Baulandprob lems  ist beim Wohnungsbau von groBer Bedeutung. Eine 

Wohnungspolitik, die zur Beschaffung von Bauland zu vertretbar günstigen Preisen  n icht  gezielt auf 

einer  aktiven Stadtebaugesetzgebung basiert ,  ist zum Misserfolg verur te i l t .  Daher sind die 

Wohnungsbau -  und Bodenpol i t ik  als Bestandte i l  eines Ga n ze n  zu betrachten. Wie kann aber 

eine solche akt ive  Bau land -  bzw. Städtebaupol i t ik  begründet werden? 

 

 

2. Das Generaldirektorat für Baulandangelegenheiten 

 

In der Türkei gibt es keine  al lgemeine  Baulandbeschaf fungspol i t i k .  D a h e r  wurde im 2. 

Fünfjahresplan (1968-72) die G r ü n d u n g  e i ne r  zentralen  Behörde zur Baulandbeschaffung 

i ns t i t u t iona l i s ie r t .  Das ist eine von mehreren Massnahmen zur Lösung des Bodenproblems in den 

ersten 3 Fünfjahresplanen.  Das Kapital dieser Behörde sollte in 10 J ah ren  auf 250 Mio. Türkische 

Pfund e rhöh t  werden. Aber von 1970 bis 1972 wurden jedoch insgesamt nur 32.5 Mio. Türkische 

Pfund bereitgestellt. Die Verwaltungskosten sind in diesem Betrag en tha l t en .  M i t h i n  ist 

erklärl ich,  warum die Baulandbehörde  zur Baulandbeschaffung die gewünsehten Ergebnisse 

nicht erzielen ko nn t e .  1981 wurde das Kapi ta l  der Baulandbehörde auf 3 Mil l ia rden  Türkische 

Pfund (1.8 Mio. DM) und danach durch den Beschluss  des Minis terrates  auf 9 Mil l i arden  

Türkische Pfund (5.4 Mio. DM) aufgestockt. 

 

Zu Grund und Boden gelangt die Baulandbehörde durch freien Kauf im Enteignungsverfahren.  

Danach p lant  und  batıt  sie ErschlieBungsanlagen  in diesen Gebieten und übergibt sie zum 

Wohnungs-, Indus t r i e -  und Fremdenverkehrsbau  den Invest ierungs inst i tut ionen.  Die 

Ins t i tu t ionen  des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, den Baulandbedarf mit Hilfe der 

Baulandbehörde zu befriedigen. Falls der Baulandbedarf in 4 Monaten nicht gedeckt ist, löst sich das 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen o.g. Ins t i tu t i onen  und der Baulandbehörde auf. Die 

Bau landbehörde  konnte lediglich 74% der benötigten Bodenflächen für Industriezwecke 

bereit stellen. Als Gründe sind zu nennen: Mangel an Kapi ta l  und organisator i she Defizite. Die 

Quotierung spli t tet  sich wie folgt auf: 20% für den Wohnungssektor, 1 % für den 

Fremdenverkehrssektor und 5 % für öffentliche Anlagen. 
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1990 wurde die Baulandbehörde mit der Gründung von Satel l i t enst ädten  beauftragt, weshalb ihr 

Kapital von 9 auf 500 Milliarden Türkische Pfund (300 Mio. DM) erhöht wurde. Diese Behörde kann 

vertraglich gebundene Arbeitskräfte einstellen.  Sie wurde vom Minis te r ium für öffentliche 

Arbeiten und Siedlungswesen getrennt u n d  dem Min is te r i um für Finanzierung und Zollwesen 

angeschlossen. Somit fing sie an, in Zusammenarbeit mit dem Generaldirektorat des staatlichen 

Grundbesitzes die staatlichen Grundstücke zu planen  und als billige Bauplätze mi t te l s  Zertifikaten 

an das Volk zu verkaufen. Jeder Kaufer kann im ganzen Land nur einen Bauplatz erwerben - und zwar 

für unabhängige, einstöckige Ba ute n  mit e i ne r  Fläche von 350 m
2
. Diese Kosten 2 bis 10 Mio. 

Türkische Pfund und können an Dri t te  nur dann übertragen werden, wenn sie n i c h t  bebaut sind. 

 

 

3. Beteiligung an den Kösten für ErschlieBungsanlagen 

 

Der Bau der Erschliessungsanlagen und die Betei l igung an ihren Baukosten ist in der 

städtebaulichen Gesetzgebung n icht  zentral kodifiziert. Das “Gecekondu-Gesetz” von 1966 u n d  das 

Gesetz der Kommunaleinnahmen von 1981 ordnen diese Angelegenheit in ähnl iche r  Weise. Das 

Kommunalgesetz von 1930 sieht sie als eine gemeindliche Aufgabe vor. Die Durchführungsverordnung 

des Gesetzes für Dich tbebauung  von 1985 und die Parkverordnung nehmen sie aus der 

städtebaulichen Sicht in Angriff. 

 

 

3.1 ErschlieBungsanlagen nach dem Gesetz der Kommunaleinnahmen 

 

Gemäss diesem Gesetz hängt der Bau der Erschliessungsanlagen n icht  von einem genehmigten 

Bebauungsplan ab. Der Bau von Grün- und Parkanlagen o. a. ist n i ch t  vorgesehen. Die  Baukosten 

derar t iger  Anlagen werden n i cht  erstattet .  Auclı der Bau der Strom- und Gasanlagen wird im 

Gesetz nicht erwähnt. Der Bau der Erschliessungsanlagen sowie die Beteiligung an ihren  Baukos t en  

werden in 86.-94. Pa ragraphen  - vergleicl ıbar  wie im alten Gesetz der Kommunaleinnahmen - 

formul ier t  und da he r  meistens vollzogen. Gemäss den genann ten  Vorschr i f ten  werden 

höchstens 1/3 der Ba u ko s t e n  von Strassen, Kanal i s a t i ons -  und Wasseranlagen p r o p or t i o n a l  

mit der Fron tb re i te  von den interessierten Gr un de i ge n tü me r  zurückerstat tet. Diese 

Beträge dürfen 1 % des vom interessierten  Eigen tümer s  deklarierten Steuerwertes der bebauten 

Grundstücke nicht überschreiten und werden über e inen  Zeitraum von 4 Jahren in gleichen Raten 

abbezahlt .  Die Begrenzungen im Hinb l ick  auf die Beteil igung an den Kosten für 

Erschl iessngsanlagen  und ihre ungeregelte Durchführung sind wohl eine domi n a n t e  Ursache für 

die Unwirksamkeit der erörterten Vorschriften. 

 

 

3.2 ErschlieBungsanlagen nach dem Gecekondu-Gesetz 

 

Nach Massgabe des Gecekondu-Gesetzes haben sich die Eigentümer bebauten oder die von 

sogenannten  “Verhinderungsgebieten”  von Gecekondus an den Kosten der zu bauenden 

Strassen,  Bürgersteige, Kanal i sa t i on - ,  Wasser- und St roman lagen  - ana log wie im Gesetz 

der Kommunaleinnahmen geregelt - zu beteil igen.  Die Invest i t ionsmit tel  vom Staat oder 

Gemeinderat werden von den Erschliessungsbeiträgen abgezogen. Die Beiträge können über einen 

Ze i t r au m von 10 Jahren in gleichen Ra t e n ,  im Bedarfsfall durch Beschluss des Gemeinderates 

innerhalb von 20 Jahren in 20 gleichhohen Raten entrichtet werden. 

 

Die reduzierte E n t r i ch t un g  von 1/3 der Erschliessungskosten in 20 J ah r en  als 20 gleiche Raten 

sowie die Einschrünkung dieser Kösten auf 1 % des vom interessierten Eigentümer deklarierten 

Steuerwertes vom Grundstück bewirken die Inef f izienz  dieser  Massnahme. 

 

 

3.3 Erschl i eBungsanlagen  nach dem Kommunalgesetz 
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Dieses Gesetz setzt ke inen  genehmigten Baule i tp lan  für die Ers t e l l ung von 

Erschliessungsanlagen voraus; Einzelheiten im Hinblick auf Erschliessungsanlagen ist in § 116 

geregelt. Die Hä l f t e  der Baukos t en  wird gemäaa der Bauart öder dem Grundsteuerwert von den 

interessierten Grundeigentümern entr ichtet .  Jedoch wird von dieser Vorschrift in der Praxis kaum 

Gebrauch gemacht. 

 

 

3.4 ErschlieBungsanlagen nach der Satzung des Gesetzes für Dichtbebauung 

 

Die Baukosten für Erschliessungsanlagen werden insgesamt von den Wohnungs inhabe rn  

entspreehend der Wohnungsgrösse ent r ich te t ,  was e inen  Baule i tp lan  voraussetzt. 

 

Gemäss der Parkplätzeverordnung werden samtl iche  Baukosten öffent l icher und privater 

Parkplätze durch die interessierten Grundeigentümer aufgebracht. 

 

Die Vorschriften in den o. g. 4 Gesetzen sind verbindlich: die Baukos t en  sind in der besehriebenen 

Weise von den Grundeigentümern zu bezahlen. Die Nichtanfertigung der Parzellierungs- und 

Bebauungspläne in den Gecekonden-Gebieten einerseits und die geringen Beiträge der 

Erschliessungskosten wegen der verschiedenen Einschränkungen andererseits,  haben 

konterkarierende Wirkung. Manchmal können die Verfahrenskosten durch die entr ichteten  Beiträge 

nicht  gedeckt werden. Die Nichtentrichtung der Erschliessungskosten sind für die Gemeinden 

praktisch vorteilhafter. 

 

Es ist nützlich, das Erschliessungsrecht ausserhalb der Kommunaleinnahmen aus der städtebaulichen 

Sicht neu zu formulieren. Die erschliessungsbeitragspflichtigen Anlagen sind neu zu definieren und die 

versehiedenen Verteilungsmassstäbe (Frontbreite, Bauweise, Grundsteuerwert) sind in einem 

gereehteren System zu vereinigen. Das könnte z. B. die gesamte Baufläche sein. 

 

 

4. Aufbau einer  allgemeinen Bauaufsichtsbehörde 

 

Tatsache ist, dass das türkische Baugesetz zur Baugenehmigung und -auf-sicht unzureichende 

Vorschriften enthä l t .  Die primären Ursachen, die das Bauen ohne Genehmigung begünstigen, sind die 

zuständigen Verwalter, die die im Rahmen der Gecekondu-Gesetzgebung erlassenen Gesetze 

legalisieren.  Das letzte Beispiel  ist das Gesetz  von 1984 (Nr. 2981). Durch dieses Gesetz 

wurden die bis 1981 a u f  einem fremden Gr u n d s t üc k  erbauten sowie bis 1983 auf eigener Parzelle 

e r r ichteten  Gecekondu ohne Baugenehmigung legalisiert. In letzter Zeit wurde der Gecekondu-Bau 

beschleunigt;  die zuständigen Behörden verweigern dagegen den Vol lzug der geltenden 

Gesetzgebung. Somit entstanden in den grossen Städten unterirdische Organisationen für Bauland- 

u n d  Gecekondu-Angelegenheiten. 

 

Im 2. Fünfjahresplan (1968-1972) wurde der Aufbau e iner  na t i onal en  Bauaufsichtsbehörde  

vorgesehen. Diese Massnahme ko n n te  jedoch aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Es 

ist aber wünschenswert und notwendig den Aufbau einer  na t i ona len  Bauaufsichtsbehörde 

schnel ls tmögl ich  zu verwirkl ichen.  

 

 

5. Karten zur Bauleitplanung 

 

Das türkische Baugesetz schreibt für die s tädtebaul iehe  P l a n u n g  topographische Karten bindend 

vor. Dies gilt besonders für die Flüchennutzungsp l a nu n g .  Diese K a r t en  werden für die 

Bebauungsplanung um Katasterangaben ergänzt - soweit vo rhanden.  Da h e r  werden die 

Baule i tp läne  überwiegend nur mittels topographischer Karten aufgestellt. Da auf diesen Karten 

keine Eigentumsuntersuchungen vorgenommen werden können, werden die Baule i tp läne  ohne 

weiteres nicht  vollzogen oder kurz nach der Fer t igs tel lung  abgeändert. Es ist  möglich, die 
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Stabi l i tä t  der Baulei tplanung einigermassen sicherzustellen, wenn pflichtig als Unterlagen 

topographisch-katastrale Karten zu benutzen sind und die notwendige Eigent ums u n t e r s uc hu ng  

vorgenommen wird. Eine andere Massnahme zur Planungss tabi l i t ä t  ist die dre id imens ionale  

Vermessung und Kartierung der ober- und unterirdisehen Erschliessungsanlagen (teehnisehe 

Infrastrukturen) auf diese Karten. Dies könnte alles durch eine Änderung im Baugesetz ermöglicht 

werden. 

 

Topographische Karten und Katasterkarten werden durch getrennte Beh örd en  hergestellt und 

unter l i egen  versehiedenen  rechtlichen Regelungen. Topographische Karten wurden in 

Rahmenkarten und in einem Massstab, Katasterkarten dagegen in Inselkar ten  un d  in versehiedenen 

Massstäben angefertigt. Darüber hinaus wurden für beide Kartenarten getrennte Koordinatensysteme 

benutzt .  Durch die 1988 er lassene und in Kraft getretene Technische Verordnung werden die 

topographischen Karten und Katasterkarten in Blatt- und Koordinatensystem vereinigt .  

E n t sp r ec hen d  dieser Verordnung konnte eine einwandfreie Zusammenarbeit zwischen dem 

Katastergeneralamt und der Provinzialbank, die diese Kar t en  her s te l l t ,  noch nicht  erreicht 

werden. 

 

Die topographischen und Katasterkarten sind als Rahmenkarten zu vereinigen, nach der Reprotechnik 

herzustel len,  um die technischen In f ra s t ruk turanlagen zu ergänzen sowie während der 

Planungsarbei ten  zu aktual is ie ren. Zur Aktua l i s i e rung  der Katasterkarten sind die 

For t führungsarbe i ten  rechtzeit ig vorzunehmen. Zur Erleichterung der Durchführung der 

Bebaueungspläne ist die Planzeichenverordnung für Baule i tp läne  mit der 

Kartenezeichenverordnung in E inkl ang  zu bringen und die Trassierung in B-Plänen nach technischen 

Gesichtspunkten zu verwirklichen. 

 

 

6. Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne 

 

Es könnte besser sein, wahrend der Aufstellung der Bauleitpläne einen Weg zur Demokratisierung und 

zur Verbesserung der Vollzugsmöglichkeiten dieses Systems zu begehen. Dafür sollte der Planentwurf 

vor der Verbindl ichkei t  bei der Gemeinde ausgelegt, Bedenken und Anregungen der interessierten 

Grundeigentümer berücksichtigt werden. Es ist nicht möglich, alle Wünsche der Planinteressierten 

anzunehmen. Wenn jedoch den wahren Bedenken und Anregungen der Bewohner Rechnung getragen 

wird, kann dies sowohl zur Demokratisierung als auch zur Stabi l i s ierung des Bauleitplanes führen. 

Diesen Weg sieht das türki sche  Baugesetz aber nicht vor; jedoch wurde nach einem ähnl ichen  

System mehrere J ah re  im Rahmen der Flurbere in igung verfahren. Gemäss der 

Flurbereinigungs-VO von 1966 ist der neue Verteilungsplan für Flu rbe re in igun g  dann 

unanfechtbar, nachdem dieser durch die Berücksichtigung der Wünsche von Grundeigentümer 

angefertigt wurde. 

 

Gemäss der Verordnung über die Aufstellung und Änderung der Baulei t pläne, werden die 

genehmigten s tädtebaul ichen  Pläne sofort bei der zuständigen Behörde für 30 Tage ausgelegt. 

Während dieser Zeit kö n n e n  gegen die Pläne Einsprüche  e rhoben  werden. Die Pläne und 

Einsprüche  werden an den Gemeinderat weitergeleitet und abschl iessend beraten. 

 

 

7. Sicherstel lung der Baulei tpläne 

 

Zur Sicherstel lung der Bau le i t p l äne  sind im Baugesetz das Bauverbot und die provisorische 

Baugenehmigung vorgesehen (Art. 33). Da die f inanzie l len Mögl ichkei t en  der Gemeinden 

begrenzt sind, kö n n e n  sie die für öf fent l i che  und gemcinsehaftliche Anlagen  ausgewiesenen 

Gr un ds t üc ke  n i ch t  ohne weiteres erwerben. Diese Angelegenheiten werden verschoben und 

provisorisehe  Baugenehmigungen er tei l t .  
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Zur besseren Absicherung der Bauleitpläne benötigt man die Neuformul i e rung  o.g. Vorschrift im 

Baugesetz. Dabei sollten die bis jetzt gemachten Erfahrungen Beachtung finden. 

 

Im deutschen Baugesetzbuch wird die Sicherstellııng der Bauleitpläne in mehreren Paragraphen 

geregelt. Zur Neuformulierung der Vorschrift im türkischen Baugesetz könnten die Erkenntnisse und 

Erfahrungen des Gesetzgebungsprozesses in Deutschland nut zb r ingend  Anwendung finden. 

 

 

8. Bewertung der Grundstücke 

 

In der Türkei wird die Grundstücksbewertung von verschiedenen  Kommissionen 

(unterschiedl ich)  vorgenomınen. Diese Kommissionen werden gemäss dem Enteignungsgesetz 

zwecks E n te ignun g ,  Vers taa t l i chung  und s tädtebaul icher  Angelegenhei ten  gemäss dem 

Grundsteuergesetz und Steuerverfahrensgesetz zur Grundstücksbesteuerung und zu anderen Zwecken 

gebildet.  Die genann ten  Gesetze en tha l t en  zur Verkehrswertbestimmung der Gr un ds t üc ke  

keine ausreichenden  Vorschri f ten.  Dahcr verursachen die subjektiv festgestell ten Grundwerte 

u n t e r  den Eigentümern grosse Unruhe. 

 

Es ist ein Defizit, dass das türkische  Baugesetz zur Verkehrswertbestimmung der Grundstücke keine  

Vorschrift en tha l t .  Dies macht sich insbesondere im Hinb l i ck  auf die Baulandumlegung negativ 

bemerkbar. In Ext r emf ä l l en  werden die Grundstücke bei der Umlegung gemäss dem 

Enteignungsgesetz bewertet. Somit sinkt die Wirksamkeit der Bewertung erheblich. Im deutschen 

Baugesetzbuch werden die Bewertungsangelegenhe i t e n  der Grundstücke zwecks s tad tebaul icher  

Angelegenheiten im 3. Kapitel durch 8 Rahmenparagraphen geregelt. 

 

 

9. Enteignung 

 

Es gibt für den Städtebau keine getrennte Enteignungsgesetzgebung. Aufgrund der Anwendung der 

Vorschriften von Bau-, Gecekondu-, Baulandbehörden- und Enteignungsgesetz, besteht die 

Möglichkeit zu Enteignung. Zur städtebaulichen Enteignung ist eine verbindliche Planung 

Vorbedingung. Bis zum Jahr 1972 war hiefür ein Bauleit-Flächennutzungsplan ausreichend. Die 

Möglichkeit der Enteignung nach dem B-Plan war für die Bodenpolitik ein bedeutsames Instrument, 

welches aber 1972 –durch die Änderung des Baugesetzes- eliminiert wurde 

 

Bei der Bewertung von Bauland werden die im Grundbuch eingetragenen Kaufpreise zugrundegelegt. 

Diese Preise sind, um die Erwerbssteuer zu reduzieren, mit den von den Eigentümern erklärten 

Steuerwerten identisch. Mithin liegen die Preise zu Enteignungsentschädigung weit unterhalb des 

Verkehrswertes. Dies ist sowohl für die Enteignung als auch für städtebauliche Massnahmen ein 

bedeutendes Hindernis. Eine andere Schwierigkeit zeigt sich bei der Teilenteignung, die nur durch die 

Feststellung des Verkehrswertes realisierbar ist. Der im Enteignungsgesetz vorgesehene Freikauf oder 

Tausch ist lediglich mit Hilfe des Verkehrswertes möglich. 

 

Gemäss den Enteignungsgesetz können die enteigneten Grundstücke nach fünf Jahren von früheren 

Eigentümern dann zurückerworben werden, wenn die betreffenden Parzellen in diesem Zeitabstand für 

den vergesehenen Enteignungszweck nicht benötigt werden. Dieser Zeitabstand reicht für 

finanzschwache Gemeinden, die gemäss dem fünfjährigen Bauprogramm Grundstücke enteignet haben 

nicht aus, weshalb diese Zeitspanne zu varlängern ist. 

 

Durch die Gecekondu- und Enteignungsgesetze wurde die bessere Nutzung, der für die städtebauliche 

Zwecke enteigneten Grundstücke ermöglicht. Danach können die durch die Gemeiden, durch das 

Ministerium für öffentliche Arbeiten und Siedlungswesen und durch das Baulandgeneralamt 

enteigneten Grundstücke von den ehemaligen Eigentümern keinesfalls zurück erworben werden. Daher 

ist die Gefahr des Misslinges von Bau-, Siedlungs-, Fremdenverkehr- und Industrialisierungsvorhaben 

beseitgt worden. 
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10. B a ul a n d u ml e g u ng  und Baugebot 

 

Die Baulandumlegung wird im Baugesetz durch einen Paragraphen geregelt; die D u r c h f ü h r u n g  

mi t te l s  einer Verordnung konkre t i s ie r t .  Sie basiert auf einer  Flächenumlegung mit Abzug. Die 

Flächenabzugsquote b e t ru g  1956 25%, was einer Werterhöhung um 1/3 entspr icht .  Mit der 

Begründung, dass der Flüchenabzug von 25 % n ich t  immer der erwarteten Werterhöhung entsprechen 

kann, wurde diese Bestimmung im Jahre 1963 vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig befunden 

und aufgehoben. 1972 wurde das Baugesetz geändert .  In der Neuregelung der Ba u l a n d u ml e gu n g  

wurde festgelegt, dass der Flächenabzug maximal 25 % betragen darf. Somit wurde die Diskuss ion  

der Verfassungswidrigkeit e rne u t  v i ru l en t .  Im Jahre 1985 wurde die Flächenabzugsquote dann auf 

35% angehoben, so dass der Wertzuwachs 54% beträgt .  

 

Zur Baulandumlegung ist eine Neuregelung auf der Basis der Gleichwertigkei t  notwendig. Nur so 

besteht e in e  reelle Chance, diese Frage einer  Lösung naher zu bringen. Zu diesem Zweck sollen die 

in der Bundesrepublik Deutschlaı ıd  gewonnenen Erfahrungen Berücks icht igung  f i nden.  

 

Von einer Neuregelung des Baugebots, das im Baugesetz frühcr vorgesehen, welches aber 1972 

aufgehoben wurde, könnten posit ive Impu l se  ausgehen. Wird die Baulandumlegung ferner in 

Übereinstimmung mit dem Baugebot du rchge f ühr t ,  kö n n t e  sie im Hinb l i ck  auf den 

Bodenmarkt eine bedeutende Rolle spielen.  Beim Baugebot sollten den Bauwilligen fernerhin 

Erleichterungen angeboten und der Vollzug der harten Vorschriften vermieden werden. Neben der 

Baulandumlegung müssten des weiteren Vorschriften zur Grenzregelung geschaffen werden. 

 

 

11. Neuorganisation der Gemeinden 

 

Das gült ige  Gemeindegesetz von 1930 sieht  eine bestimmte Organisat ion der Gemeinden mit über 

80.000 Einwohner vor, n ich t  aber ein Bau- und Vermessungsamt. Das heiss t :  Der Aufbau einer  

amtlichen Behörde zwecks Durchführung der Bauarbeiten wird durch das Gesetz nicht sichergestellt. So 

wurde das Bauamt in Istanbul a u f  Ini t i a t ive  der Stadtverwaltung gegründet .  Daher wäre es 

vor te i lhaf t ,  bei Gemeinden ab einer  bestimmten Einwohnerzahl ein Bau- und Vermessungsamt zu 

implementieren. 

 

 

B. Die in den Fünfjahresplänen zur Lösung der Bodenfrage vorgesehenen Massnahmen 
 

Zur Lösung der Baıılandfrage wurden in den ersten zwei Fünfjahresplänen eine Reihe von Massnahmen 

vorgesehen. Durch den Widerstand der Interessengruppen und durch die Nichtkoordination unter den 

vorgesehenen Massnahmen konnte nur eine einzige Baulandbehörde Gesetzeskraft erlassen. Alle 

anderen wurden vonı dri t ten  Fünfjahresplan übernommen. Manche der vorgenommenen Massnahmen 

waren wie folgt: 

 

a. Eine Gesetzgebung der aktiven Baulandpol i t ik  wird Gesetzeskraft erlangen.  

 

b. Zur Unte r s t ü tzung  der Wohnungsbaupo l i t i k  werden versehiedene  Gesetze in 

einem Gesetz ha rmonis i e r t .  

 

c. Um das Anziehungspotential der Städte  zu reduzieren ,  sollen Regionalpläne 

ausgearbeitet und mit den Landesplänen abgestimmt werden. 

 

d. Das Gecekondu-Gesetz und das  Wohnungsbaugesetz sollen ha r mo ni siert werden. Das 

Verfahren der UN -“Helfe demjenigen, der ein eigenes Haus baut”- wird in die 

Wohnungsbaupo l i t i k  einbezogen.  
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e. Die durch versehiedene Gesetze in das E igen tu m der Gemeinden übergegangenen 

Grundstücke werden nicht verkauft, aber an Bauwillige für 60-99 Jahre  als Erbbaurecht 

vergeben. 

 

f. In den städtischen Entwicklungsgebieten wird d ur c h  öffentliche Aufsicht mittel s  der 

En te ignun g,  des Verkaufsverbotes des Vorkaufsrechtes und des Preisstops regelnd 

eingegriffen. Erhöhungen der G r u n d stückspreise,  Bodenspeku la t ionen  u n d  

unregelmässige Bes i edlungen  wird so vermieden. 

 

g. Durch ein neues System werden Wertzuwachse durch öffent l i che  Investitionen an 

Grundstücken abgeschöpft. 

 

h. Die ErschlieBungsbeitrüge werden auch in den alten Siedlungsgebieten geltend gemacht. 
 

i. Zur dichteren Bebauung der Bauplätze in den Städten werden Durchf ü h r u n g s p l ä n e  

e ra rbe i te t .  Mi t t l e r e  B r u t t o b a u f l ä c h e n  der Wohnungen werden von 100 auf 80 m
2
 

reduziert .  

 

Die im 4. Fünfjahresplan (1979-83) zur Lösung der Bodenfrage vorgesehenen Massnahmen sind im 

allgemeinen vergleichbar mit denen der Vorangegangenen Pläne. 

 

Die im 4. Fünfjahresplan zur Lösung der Städtebaufragen vorgesehenen M a s s n a h m e n  wurden am 

11.5.1980 als Beschluss des Min is t e r r a t e s  mit dem Titel “Grundlagen über die Durchführung 

der Nationalen Wohnungsbaupolitik” veröf fent l i ch t .  Jedoch wurden auch diesmal die in diesem 

Beschluss  genann ten  Massnahmen n i ch t  umgesetzt. Im 5. und 6. Fünfjahresplan werden 

Bodenfragen, als ob sie n i c h t  exis tent  wären, nicht thematis ier t .  

 

 

C. Schlussfolgerungen 
 

Die Türkei ist ein grosses Land mit weiten Flächen. Dies ist einer  von vielen  Gr ü n d e n ,  weshalb 

die Bodenfrage n i c h t  so leicht  gelöst  werden kann wie in anderen mit teleuropä i schen Ländern. 

Faktum ist leider,  daB zur Klärung dieses zentralen Problemfeldes von keiner Seite konstruktive 

Lösungskonzepte vorgelegt werden - insbesondere aus der pol i t i sehen Umwe1t. 

 

Die Türkei benötigt eine Rahmengesetzgebung, basierend auf einer aktiven Bodenpolitik, an deren 

konzept ionel len  Ausgestaltung aile interessier ten  Ins t i tu t ionen  - im privaten u n d  

öffent l i chen  Sektör - betei l igt  werden sol l ten.  Da solche umfassenden Projekte in der BRD 

bereits mit Erfolg abgeschlossen wurden, kö n n t en  die dört gewonnenen Erfahrungen wertvolle 

Hil festel lungen  bieten.  Die  Umsetzung dieses Vorhabens ist eine der wichtigsten Aufgaben die 

die Türkei im 21. J a h r h u n d e r t  zu lösen hat. 


